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Die Satzung über den Bebauungsplan Nr.10.W.63.1 "Wohnen am Werftdreieck" der Hanse- und

Universitätsstadt Rostock, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, wird

aufgestellt auf Grundlage des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom

03.11.2017 (BGBl. I S. 36349), i.V.m. der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786); Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990

(BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057),

Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetztes

(Naturschutzausführungsplanung - NatSchAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom

23.02.2010 (GVOBl. M-V S. 66), mehrfach geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 27.05.2016

(GVOBl. M-V S. 431, 436).

Die Vermessungsgrundlage wurde vom Vermessungsbüros Manthey und Schmidt im September 2018

gemessen, ihr liegt die automatisierte Liegenschaftskarte mit dem Stand vom Juli 2018 des Kataster- und

Vermessungsamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu Grunde.

Lagebezug: ETRS89 (UTM 33)

Höhenbezug: NHN (DHHN 92)

PRÄAMBEL

KATASTERMÄSSIGER BESTAND

2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO)

Die festgesetzten zulässige maximale Höhe der Oberkante der Gebäude (OK) beziehen sich auf das in der

Satzung (Teil A) Planzeichnung verwendete Höhensystem (siehe katastermäßiger Bestand).

6. FLÄCHEN FÜR DEN GEMEINBEDARF

(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Auf der entsprechend gekennzeichneten Fläche sind ausschließlich Gebäude und Einrichtungen mit der

Zweckbestimmung "Kindertagesstätte" zulässig.

4. FLÄCHEN FÜR NEBENANLAGEN SOWIE FLÄCHEN FÜR GEMEINSCHAFTSANLAGEN FÜR

BESTIMMTE RÄUMLICHE BEREICHE

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 22 BauGB)

Nebenanlagen (§ 14 BauNVO)

In allen Baugebieten sind Nebenanlagen und Einrichtungen für die Tierhaltung, einschließlich der

Kleintierzucht sowie oberirdische Gas- und Ölbehälter, Kleinwindkraftanlagen und Antennenmasten nicht

zulässig. Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie sind ausschließlich auf den Dachflächen von Gebäuden

zulässig.

Fahradstellplatzanlagen mit mehr als 50 Stellplätzen sind ausschließlich in den Sondergebieten SO

"Parkhaus West und "Parkhaus Ost" im Bereich des Kerngebiets sowie im Kerngebiet MK 2a zulässig.

5. STELLPLÄTZE UND GARAGEN

(§ 12 Abs. 6 BauNVO)

In den Baugebieten sind Stellplätze ausschließlich in den hierfür festgelegten Bereichen sowie in den

Sondergebieten SO Parkhaus Ost und SO Parkhaus West zulässig.

Die Stellplätze im MK 1 werden diesem Baugebiet zugeordnet, die Stellplätze innerhalb des MK 2 der

dortigen baulichen Nutzung. Die Stellplätze im SO "Parkhaus West" werden den Baugebieten MU 1, MU 2,

MU 3, MU 4 und die Stellplätze im SO "Parkhaus Ost" dem MU 5, MU 6, MU 7, MU 8  zugeordnet.

Sichtdreiecke sind von jeder sichtbehindernden Nutzung, Bepflanzung, Einfriedung oder Aufschüttung ab

einer Höhe von 0,70 m über der angrenzenden Verkehrsfläche freizuhalten.

8. GRÜNFLÄCHEN

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Die mit S1 bezeichnete Grünfläche mit Spielplatz ist vorrangig als Sandspielfläche mit

Spielgerätekombinationen für die Alterklasse 7-13 Jahre bedarfsgerecht mit einer Nettospielfläche von

mindestens 700 m² herzustellen. Die mit S1a und S1b gekennzeichneten Grünflächen mit Spielplatz sind

vorrangig mit Spielstationen für die Altersklasse 7-13 Jahre bedarfsgerecht mit einer Nettospielfläche von

mindestens 250 m² (S1a) und mindestens 120 m² (S1b) herzustellen.

N
o

r
d

Flur 1, Flurbezirk IV

Flurstücke: 370/11, 370/12, 418/3, 419/1,

420/1, 421/3, 421/4, 421/5, 421/6, 422/1,

423/1, 424, 425/1, 426/1, 427/7, 427/8 (tlw.),

437/315, 437/379, 437/381, 438/3, 438/4,

438/5, 439/3, 439/4, 447/6, 447/7, 447/8,

447/10, 447/13, 447/14, 447/15, 447/16,

447/17, 447/18, 447/19, 447/20, 454/1,

454/3, 454/4 (tlw.) 455, 468, 469, 476, 477,

484, 485, 492, 509 (tlw.), 510 (tlw.), 511/1

(tlw.), 512/3 (tlw.), 513, 531/5 (tlw.), 547/12

(tlw.)

Art der baulichen Nutzung

§ 4 BauNVO
Allgemeines Wohngebiet

§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB

WA

§ 6a BauNVO
Urbanes Gebiet

MU

§ 11 BauNVO

Sonstiges Sondergebiet  mit der ZweckbestimmungSO

Parkhaus Ost

Differenzierung der Baugebiete nach Art der baulichen Nutzung,

siehe textliche Festsetzung

§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB

i.V.m. §§ 16, 18, 19

BauNVO

Grundflächenzahl

Maß der baulichen Nutzung, Höhe baul. Anlagen

34,0 max. zulässige Höhe der baulichen Anlage über NHN
OK 34m ü. NHN

GRZ 

Zahl der Vollgeschosse, als Mindest- und

Höchstmaß

IV - V

Geschossflächenzahl
GFZ 

Zahl der Vollgeschosse, zwingendV

Baugrenze

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB,

§§ 22 und 23 BauNVO

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

g

geschlossene Bauweise

Baulinie

§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB
Flächen für den Gemeinbedarf

sozialen Zwecken dienende

Gebäude und Einrichtungen; hier:

Kindertagesstätte (KITA)

Verkehrsflächen

§ 9 Abs.1 Nr. 4 und 11

BauGB

Straßenverkehrsfläche

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung:

Radschnellweg

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen

an die Verkehrsfläche, hier:

R

1

Fußgängerzone, befahrbar für Radfahrer, Rettungsfahrzeuge

sowie zeitlich begrenzten Liefer-, Ver- und Entsorgungsverkehr

Straßenbegrenzungslinie, begrenzt Verkehrsflächen und Ver-

kehrsflächen bes. Zweckbestimmung gegeneinander sowie

gegenüber Flächen anderer Nutzung

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Straßenbahnanlage

Grünflächen mit der Zweckbestimmung

Grünflächen
§ 9 Abs.1 Nr.15 BauGB

Schutz- und Begleitgrün

7-13

Parkanlage

14-19

Spielplatz, für Altersgruppe 7 - 13 Jahre, Abstand zur Wohnbebauung

mind. 20 m

Spielplatz, für Altersgruppe 14-19 Jahre, Abstand zur Wohnbebauung

mind. 20 m

SBG

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen

für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung

von Natur und Landschaft

§ 9 Abs.1 Nr. 20 und 25 a, b und

Abs. 6 BauGB

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

M1 Herstellung des Kayenmühlengrabens

P1-P7

Pflanzgebote: siehe textliche Festsetzungen des

zugehörigen Grünordnungsplans

Erhaltung von Einzelbäumen

Nachrichtliche Übernahmen

§ 9 Abs. 6 BauGB i.V.m.

D

Einzelanlagen (unbewegliches Kulturdenkmal), die

dem Denkmalschutz unterliegen

§ 2 Abs. 2 DSchG M-V

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des

Bebauungsplanes Nr. 10.W.63.1  der Hanse- und

Universitätsstadt Rostock

§ 9 Abs.4 BauGB i.V.m. § 86 Abs.

3 LBauO M-V

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze;

Garagen und Gemeinschaftsanlagen

Zweckbestimmung hier:

§ 9 Abs. 1 Nr. 22  BauGB

Umgrenzung von Flächen für Nutzungsbeschränkungen

oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche

Umwelteinwirkungen i.S.d. des

Bundes-Immissionsschutzgesetzes, davon,

Kennzeichnung

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umwelt-

gefährdenden Stoffen belastet sind,

davon:

§ 9 Abs. 5 Nr. 3  BauGB

Umgrenzung der Flächen für deren Böden im Rahmen der

orientierenden Erkundung erhebliche

Schadstoffkonzentrationen nachgewiesen wurden und für

die weiterer Untersuchungsbedarf besteht.

vorhandene bauliche Anlagen

vorhandene Flurstücksgrenzen

vorhandene Flurgrenzen

Flurstückbezeichnung

Geländehöhe über NHN Zaun

Trafohäuschen

Planzeichen ohne Normcharakter

Laubbaum

Nadelbaum

Einzelgebüsch

437

174

Rasen

Hecke

SATZUNG (TEIL B) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. ART  DER BAULICHEN NUTZUNG

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.

Zulässig sind:

- Wohngebäude,

- die der Versorgung des Gebietes dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stö-

rende Handwerksbetriebe,

Ausnahmsweise können zugelassen werden (§1 Abs. 5 BauNVO):

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

9. GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a und b BauGB)

MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND

LANDSCHAFT INNERHALB DES GELTUNGSBEREICHES (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

FESTSETZUNGEN IM SINNE DES ARTENSCHUTZES (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

9.1 Bauzeitenregelung: Die Baufeldfreimachungen bzw. der Beginn der vorbereitenden Maßnahmen

müssen außerhalb der Brutzeit der Fauna erfolgen, d.h. das Baufeld ist in der Zeit vom 1. Oktober bis 28.

Februar zu beräumen. Die Baufeldfreimachung im Zeitraum von März bis August kann nur durchgeführt

werden, wenn direkt vor Beginn der Arbeiten eine für Vögel sachverständige Person die Baufläche und die

angrenzenden Bereiche (Pufferstreifen von 50 m um das Baufeld) auf genutzte Nester untersucht. Das

Ergebnis ist zu dokumentieren. Wenn keine genutzten Nester vorhanden sind, kann die

Baufeldfreimachung beginnen. Falls genutzte Fortpflanzungs- und Ruhestätten vorhanden sind, muss ein

Ausnahmeantrag bei der Unteren Naturschutzbehörde gestellt werden. Dieser Bescheid ist für das weitere

Vorgehen bindend.

Baumfällungen sind gemäß § 39 Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz nur im Zeitraum vom 01.Oktober bis 28.

Februar zulässig.

13. VORKEHRUNG ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN IM SINNE DES

BUNDESIMMISSIONSSCHUTZGESETZES (§ 9 ,Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

13.1 Eine Wohnnutzung oder wohnähnliche Nutzung ist erst zulässig, wenn sichergestellt ist, dass durch

eine geschlossene Bebauung oder hinsichtlich ihrer Abschirmwirkung gleichwertige Maßnahmen, die

Verkehrslärmimmissionen soweit abgeschirmt werden, dass an den in Teil A des Planes als

lärmabgewandt gekennzeichneten Gebäudefassaden die Immissionsgrenzwerte der

Verkehrslärmschutzverordnung (16. BlmSchV) für Mischgebiete von 64 dB(A) am Tag und 54 dB(A) in der

Nacht während der Bauphase eingehalten sind. Dies gilt auch für Anlagen für soziale oder gesundheitliche

Zwecke, die Schlaf- oder Aufenthaltsräume aufweisen und deren Zweckbestimmung in einer dem Wohnen

vergleichbaren Nutzung besteht. Dazu zählen u.a. Kindergärten, Tageseinrichtungen und Einrichtungen für

die Kleinkindbetreuung. Die konkrete Reihenfolge der Errichtung der Gebäude ist vor dem

Satzungsbeschluss in einem städtebaulichen Vertrag gesondert festzuhalten. (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 2

BauGB)

13.2 Die Lärmschutzwände zwischen den Baugebieten MU 3 und MU 7 sowie zwischen den Baugebieten

MU 7 und MU 8 sind so auszuführen, dass die äußere, zur Lübecker Straße gerichtete Kante der baulichen

Anlage mindestens 1 m von der zur Lübecker Straße gerichteten Baulinie zurückbleibt. Zwischen den

Baugebieten MU 3 und MU 7 hat die Lärmschutzwand mindestens 1 m hinter der zur Lübecker Straße

gerichteten Baulinie des MU 3 zurückzubleiben.  Die Oberkante muss mindestens 28 m über NHN

betragen. Die Schalldämmung der Lärmschutzwand hat Rw  >= 25 dB zu betragen.

13.3 Fassadenschalldämmung: Bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen

Anlagen sind die Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109:1989-11 innerhalb

der ausgewiesenen Lärmpegelbereiche so auszuführen, dass die erforderlichen resultierenden bewerteten

Schalldämmmaße gem. Tabelle 8 der DIN 4109:1989-11 eingehalten werden.

Altlastenstandorte

Die entsprechend gekennzeichneten Bereiche des Plangebietes sind mit umweltgefährdenden Stoffen

belastet. Hierbei handelt es sich gem. Altlastenkataster der Hanse- und Universitätsstadt Rostock um die

Altlastenstandorte mit den Registrierungsnr. AS 1702.00 VEB Schiffelektronik Rostock (SER):

Methylenchloridtauchbad (AS 1702.01) auf dem Flurstück 425/1 und Benzinwäsche/Paraffinbad (AS

1702.02) auf dem Flurstück 421/1;  AS 0548.00 Neptunwerft: Steinschleiferei/Granitschleiferei (0548.01)

auf dem Flurstück 424, Ernst-Heinkel-Flugzeugwerke (0548.02) auf dem Flurstück 447/12,

Baumaterialienhandlung (AS 0548.03) auf dem Flurstück 424, Minoltankstelle Lübecker Str. 159 (AS

0548.04) auf dem Flurstück 447/12, Tankstelle Daimler-Benz AG Lübecker Straße 152 und

LKW-Waschrampe (beide 0548.05) auf dem Flurstück 447/12, AS 0549.00 Großtankstelle Werftplatz auf

dem Flurstück 454/1; AS 2375.00 VEB IKN; AS 1206.00 Minoltankstelle Lübecker Str. 160 auf dem

Flurstück 439/4; AS 0916.00 Tankstelle Deutsche Gasolin AG Lübecker Straße 150 und 151 auf dem

Flurstück 447/12.

Altlastenverdachtsflächen

Die entsprechend gekennzeichneten Bereiche des Plangebietes sind wahrscheinlich mit

umweltgefährdenden Stoffen belastet. Hierbei handelt es sich laut Handlungskonzept der SGS Intercontrol

GmBH (1996) um  folgende  Altlastenverdachtsflächen: Eine Trafostation auf dem Flurstück 447/8, eine

Trafostation, Werftdruckerei und eine Werkzeugmacherei alle drei auf dem Flurstück 447/12.

A. Ergänzende Regelungen zum Lärmschutz in einem städtebaulichen Vertrag nach § 11 BauGB:

Ergänzend zu vorliegendem Bebauungsplan Nr. 10.W.63.1 erfolgen in Form eines Städtebaulichen

Vertrags nach § 11 BauGB ergänzende Festlegung zu den schallschutztechnischen Anforderungen im

Hinblick auf eine stufenweise Realisierung des Bebauungsplans. Dabei erfolgt eine detaillierte Festlegung

der Abgrenzung, Reihenfolge und der zeitlichen Einordnung der einzelnen Baustufen. Durch vorstehende

Regelungen ist für alle Baustufen sicherzustellen, dass durch eine geschlossene Bebauung oder

hinsichtlich deren abschirmender Wirkung gleichwertiger Maßnahmen die Verkehrslärmimmissionen auf ein

Maß begrenzt werden, dass gesundes Wohnen und Arbeiten möglich ist. Der städtebauliche Vertrag ist vor

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans abzuschließen und ggf. durch die Bürgerschaft zu billigen. Die

Erteilung einer Baugenehmigung für eine Wohnnutzung oder wohnähnliche Nutzung ist erst zulässig, wenn

die Regelungen Maßnahmen gemäß des städtebaulichen Vertrags erfüllt sind. Dies gilt auch für Anlagen

für soziale oder gesundheitliche Zwecke, die Schlaf- oder Aufenthaltsräume aufweisen und deren

Zweckbestimmung in einer dem Wohnen vergleichbaren Nutzung besteht. Dazu zählen u.a. Kindergärten,

Tageseinrichtungen und Einrichtungen für die Kleinkindbetreuung.

B. Denkmalschutz: Im Geltungsbereich des Bebauungsplans besteht ein Baudenkmal in Gestalt der

ehemaligen Handelsschule, Werftstraße 5, der heutigen EUFH med. Das Baudenkmal "ehemalige

Handelschule" ist nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. Der Genehmigung gemäß § 7 Abs. 1

DSchG M-V durch die Untere Denkmalschutzbehörde bzw. § 7 Abs. 6 DSchG M-V bedarf, wer in der

Umgebung von Denkmalen Maßnahmen durchführen will, wenn hierdurch das Erscheinungsbild oder die

Substanz des Denkmals erheblich beeinträchtigt wird.

Die Heinkel-Wand an der Lübecker Straße, als Teil einer ehemaligen Industriehalle, wurde Anfang 2018 in

Anbetracht akuter Baufälligkeit abgebrochen. Dazu lag eine Abbruchgenehmigung (Aktenzeichen

00272-15) vom 15.05.2017 vor. Eine Nachrichtliche Übernahme in den Bebauungsplan ist somit nicht

(mehr) notwendig. Die historischen Spuren der Heinkel-Wand und deren Abmessung werden nach

aktuellem Planungsstand an dem ehemaligen Standort, in Form einer Pflanzung mit Pyramiedeneichen

nachempfunden.

C. Schutz von zu erhaltenden Einzelbäumen: Die nach den Festsetzungen des Bebauungsplans zu

erhaltenden Gehölze sind während der Durchführung von Bauarbeiten vor Beeinträchtigungen durch

Maßnahmen gemäß DIN 18920 zu schützen. Abgrabungen und Aufschüttungen innerhalb einer um 1,50 m

über den Traufbereich hinausgehenden Fläche sind unzulässig.

E. Altlasten: Im Bebauungsplan sind Flächen gekennzeichnet, deren Böden erheblich mit

umweltgefährdenden Stoffen belastet sind (Altlastenstandorte). Bei Tiefbauarbeiten ist mit

schadstoffbelasteten Bodenaushub zu rechnen. Tiefbaumaßnahmen haben aus diesem Grunde

baubegleitend durch ein Ingenieurbüro mit Erfahrung bei der Altlastenbearbeitung zu erfolgen. Zu

entsorgender Bodenaushub ist chemisch zu analysieren und entsprechend dem Abfallrecht zu verwerten.

Sollten Asbestbelastungen vorgefunden werden, darf die Beseitigung nur durch Fachbetriebe, unter

Einhaltung der Forderungen der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und der technischen Regeln für

Gefahrstoffe „Asbest, Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten (TRGS 519), erfolgen. Diese

Arbeiten sind dem LAGuS, Abteilung Arbeitsschutz und technische Sicherheit, Regionalbereich Nord,

spätestens 7 Tage vor Beginn der Tätigkeit anzuzeigen.

Werden bei Bauarbeiten Anzeichen für bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes, wie abartiger

Geruch, anomale Färbung, Austritt von verunreinigten Flüssigkeiten, Ausgasungen oder Reste alter

Ablagerungen (Hausmüll, gewerbliche Abfälle usw.) angetroffen, ist der Grundstückseigentümer als

Abfallbesitzer zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bodenaushubes nach § 11

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-AbfG) vom 25.08.98 (BGBI. I S. 2455) verpflichtet. Er unterliegt

der Anzeigepflicht nach § 42 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. Die Altlasten sind unverzüglich dem

Amt für Umweltschutz Abteilung Abfallwirtschaft der und Hanse- und Universitätsstadt Rostock anzuzeigen.

F. Kampfmittelbelastung: Es wird darauf hingewiesen, dass in Mecklenburg-Vorpommern Munitionsfunde

grundsätzlich nicht auszuschließen sind. Gemäß § 52 LBauO M-V ist der Bauherr für die Einhaltung der

öffentlich-rechtlichen Vorschriften verantwortlich. Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als

Bauherr hingewiesen. Gefährdungen für auf der Baustelle arbeitende Personen sind, soweit wie möglich,

auszuschließen. Dazu gehört die Pflicht, vor Baubeginn Erkundungen über eine mögliche

Kampfmittelbelastung des Baufeldes einzuholen. Konkrete und aktuelle Angaben über die

Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) der in Rede stehenden Fläche sind

gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des LPBK M-V erhältlich. Ein entsprechendes

Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausführung empfohlen.

D. Baumschutz und Begrünung: Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans gilt die

"Baumschutzsatzung der Hansestadt Rostock" vom 29. November 2001 (Städtischer Anzeiger Nr. 25 vom

12. Dezember 2001) und der gesetzliche Baumschutz gemäß § 18 NatSchAG M-V. Sollten Baumfällungen

vorgenommen werden, so sind diese ordnungsgemäß bei der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu

beantragen und gemäß § 5 der Baumschutzsatzung bzw. Baumschutzkompensationserlass auszugleichen.

Nach Abstimmung mit dem Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege gilt bei vorliegendem

B-Plan § 3 Absatz 1 der Grünflächengestaltungssatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 09.

Oktober 2001 (Städtischer Anzeiger Nr. 21 vom Oktober 2001) nicht.

G. Externer Ausgleichsbedarf: Im Grünordnungsplan zum Bebauungsplan Nr. 10.W.63.1 wird ein Bedarf

für externe Ausgleichsmaßnahmen von 15.237  KFAE [m²] ermittelt. Zum Ausgleich des Eingriffs wird gem.

§ 1a Abs. 3 BauGB die Abbuchung des Ökokontos „Renaturierung der Carbäk zwischen Riekdahler Weg

und Verbindungsweg“ vorgesehen.

Vor Satzungsbeschluss ist der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) eine Reservierungsbestätigung des

Erschließungsträgers für die als Ausgleich benötigten Flächenäquivalente aus dem Ökokonto

"Renaturierung der Carbäk zwischen Riekdahler Weg und Verbindungsweg" vorzulegen. Die Abbuchung

erfolgt erst nach Satzungsbeschluss.

Die rechtliche Sicherung der Umsetzung des externen Ausgleiches ist vor In-Kraft-Treten der Satzung

nachzuweisen.

H. Artenschutz:

Die Rodung von Gehölzen sowie die flächige Beseitigung von Vegetationsbeständen, sind auf den

Zeitraum vom 01. Oktober bis 28. Februar, außerhalb der Brutzeit von Vögeln, zu beschränken. Sollten die

Beräumungsmaßnahmen in die Brutzeit hineinreichen, ist durch Vergrämungsmaßnahmen sicherzustellen,

dass keine Brutplätze im Baubereich besetzt sind. Eine Ausnahme vorstehender Bauzeitenbeschränkung

ist nur nach erfolgter Begutachtung der Gehölze durch einen anerkannten Fachgutachter und vorheriger

Zustimmung der zuständigen Fach- und Aufsichtsbehörde statthaft.

Die Fällung von potentiellen Höhlenbäumen (Altbäumen mit einem Stammdurchmesser von ≥ 30 cm und

geeigneter Höhlenbildung) ist außerhalb der Reproduktionszeit (Ende Mai bis Mitte August) und außerhalb

der Winterschlafphase von Fledermäusen zu terminieren. Eine Ausnahme vorstehender

Bauzeitenbeschränkung ist nur nach erfolgter Begutachtung der Gehölze durch einen anerkannten

Fachgutachter und vorheriger Zustimmung der zuständigen Fach- und Aufsichtsbehörde statthaft.

Bei Abriss oder Umbau der Bestandsgebäude ist unmittelbar vor dem Beginn der Arbeiten, der

Gebäudebestand durch einen anerkannten Fachgutachter auf Vorkommen geschützter Vogel- und

Fledermausarten hin zu untersuchen.

Zur Straßen- und Gehwegbeleuchtung sind ausschließlich LED-Leuchten mit einem geringen Blau- und

Weichlichtanteil einzusetzen.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist in der

Bürgerinformationsveranstaltung am  13.06.2017 durchgeführt worden.

2. Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 1 Abs. 4 BauGB

und § 17  Landesplanungsgesetz beteiligt worden.

I. Befahrbarkeit der Verkehrsflächen durch Ver-, Entsorgungs-, Wartungs- sowie Feuerwehr und

Rettungsfahrzeuge

Sämtliche Verkehrsflächen, einschließlich jener mit besonderer Zweckbestimmung, sind so anzulegen,

dass Entsorgungs- und Rettungsfahrzeuge diese ungehindert befahren können. Dies gilt insbesondere  für

die Ausführung der Brücke über den Kayenmühlengraben (Werftpromenade). Hier sind die Vorschriften

und Richtlinien für Straßenbrücken (ZTV-Ing, RIZ-ING, usw.) bindend, da hier Liefer- und

Entsorgungsverkehr zugelassen werden soll.

Sämtliche Erschließungsflächen, welche von der Feuerwehr befahren werden müssen, sind gemäß

"Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr" auszuführen. Vorstehendes gilt auch für die Brücke über den

Kayenmühlengraben (Werftpromenade), welche entsprechend Punkt 1 der Richtlinie auszuführen ist.

Zur Wartung des Kayenmühlengrabens muss eine Befahrung der Planstraße D sowie auch der

Werftpromenade mit „schwerer Technik“ möglich sein. Das Auf- und Abladen der Technik sowie das

Anfahren mit einem Tieflader sind ebenfalls sicher zu stellen.

J. Spielplätze:

Bei der Herstellung der Spielplätze sind die Vorgaben nach dem Merkblatt Technische Anforderungen für

Spiel- und Sportgeräte auf  Spielanlagen sowie Spielstationen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu

erfüllen.

K. Stellplatzsatzung

Im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans gilt die Stellplatzsatzung der Hanse- und

Universitätsstadt Rostock in der Neufassung vom 15.11.2017.

L. An Starkregenfälle angepasste Bauweise

Sturzfluten in Folge von Starkregenereignissen nehmen zu. Diese lokal begrenzten Ereignisse können

überall auftreten und führen zu Erosionserscheinungen an Hanglagen sowie Aufstau in Ebenen und

Senken. Der kurzzeitige Überstau von wenigen Dezimetern kann zu erheblichen Schäden am Bauwerk

führen. Zur Vermeidung von Bauwerksschäden wird eine angepasste Bauweise empfohlen.

Um wild abzufließendes Wasser schadlos dem Kayenmühlengraben zuzuführen, sollten Straßen und

Grünanlagen als Notwasserwege vorgesehen werden. Entsprechend ist die Geländemodellierung

anzupassen. Grünanlagen und Straßen müssen tiefer als die umliegende Bebauung liegen und das

Längsgefälle muss zum Vorfluter ausgerichtet sein.

M. Empfehlung von Schadstofffiltern für Lüftungsanlagen entlang der L 22

Vom Amt für Umweltschutz wird in dessen Stellungnahme vom 20.06.2018 empfohlen, dass Entlang der L

22 (Lübecker Straße) im Falle des Einsatzes von Lüftungsanlagen, diese mit Schadstofffiltern ausgestattet

werden sollten.

4. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  nach

§ 4 Abs. 1 BauGB sowie der betroffenen Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB  ist im

Schreiben vom ............... erfolgt.

VERFAHRENSVERMERKE

5. Die Bürgerschaft hat am ............... den Entwurf des Bebauungsplans Nr.10.W.63.1 mit

Begründung gebilligt und zur Auslegung bestimmt.

6. Der Entwurf des Bebauungsplans Nr.10.W.63.1 mit der Begründung und den wesentlichen

umweltbezogenen Stellungnahmen haben in der Zeit vom ............... bis zum ............... während

der Dienst- und Öffnungszeiten nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche

Auslegung ist mit Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind

und mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden

können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben

können, durch Abdruck im Amts- und Mitteilungsblatt "Städtischer Anzeiger" am ...............

ortsüblich bekanntgemacht worden.

12. Der Beschluss über den Bebauungsplan Nr. 10.W.63.1  sowie die Stelle, bei der der Plan auf

Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt

Auskunft zu erhalten ist, sind durch Abdruck im Amts- und Mitteilungsblatt der Hanse- und

Universitätsstadt Rostock (städtischer Anzeiger) ortsüblich bekanntgemacht worden. In der

Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 BauGB, § 5 Abs. 5 KV M-V) und

weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§§ 44 BauGB) hingewiesen

worden. Die Satzung ist mit Ablauf des ............... in Kraft getreten.

...............             ...............

Ort, Datum         Siegel        Bürgermeister

11. Der Bebauungsplan Nr.10.W.63.1, bestehend aus der Planzeichnung, den Textlichen

Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften wird hiermit ausgefertigt.

...............                              ...............

Ort, Datum         Siegel        Bürgermeister

10. Der Bebauungsplan Nr.10.W.63.1 bestehend aus der Planzeichnung und den Textlichen

Festsetzungen, wurde am ............... von der Bürgerschaft als Satzung beschlossen. Die

Begründung zum Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Bürgerschaft vom ............... gebilligt.

7. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit dem Schreiben vom ............... zur Abgabe einer Stellungnahme

aufgefordert worden.

8. Die Bürgerschaft hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Bürger sowie der

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am ............... geprüft. Das Ergebnis ist

mitgeteilt worden.

9. Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr.10.W.63.1 am

............... wird als richtig dargestellt bescheinigt.

...............                   ...............

Ort, Datum         Siegel                                 Kataster-, Vermessungs-

                                                                                                                 und Liegenschaftsamt

Kerngebiet (§ 7 BauNVO)

Kerngebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie der zentralen

Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur.

Für das Baugebiet MK 1 gilt:

Zulässig sind:

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,

- Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

- sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe ausgenommen von Hallen und Lagerplätzen (§ 1

Abs. 9 BauNVO),

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Nicht zulässig sind:

- Einzelhandelsbetriebe und Vergnügungsstätten,

- Tankstellen im Zusammenhang mit Parkhäusern und Großgaragen,

- sonstige Wohnungen nach Maßgabe von Festsetzungen des Bebauungsplans.

Für die Baugebiete MK 2a und MK 2b gilt:

Zulässig sind:

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,

- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

- Sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe,

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Nicht zulässig sind:

- Vergnügungsstätten,

- Tankstellen,

- Wohnungen.

Parkhaus West

Sonstiges Sondergebiet "Parkhaus West/Ost" (§ 11 BauNVO)

Das sonstige Sondergebiet "Parkhaus West/Ost" dient der Unterbringung von Parkhäusern sowie von

Serviceunternehmen im Rahmen von Carsharing, Elektro- und nicht motorisierter Mobilität.

Zulässig sind:

- Parkhäuser für PKW, E-Bikes und Fahrräder,

- Serviceeinrichtungen im Rahmen von Carsharing, Elektro- und nicht motorisierter Mobilität,

- Anlagen für sportliche Zwecke,

- Läden und sonstige Gewerbebetriebe im Erdgeschoss.

Ausnahmsweise zulässig sind:

     -  sonstige Gewerbebetriebe in den übrigen Geschossen.

7. VERKEHRSFLÄCHEN

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

§ 7 BauNVO
KerngebietMK

StellplätzeSt

M 1:1000

Nicht zulässig sind (§1 Abs. 6 BauNVO):

- Anlagen für Verwaltungen,

- Anlagen für sportliche Zwecke,

- Gartenbaubetriebe,

- Tankstellen.

Urbanes Gebiet (§ 6a BauNVO)

Urbane Gebiete dienen dem Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozialen,

kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. Die

Nutzungsmischung muss nicht gleichgewichtig sein.

Zulässig sind:

- Wohngebäude,

- Geschäfts- und Bürogebäude,

- Einzelhandelsbetriebe,

- Schank- und Speisewirtschaften,

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

- sonstige Gewerbebetriebe,

- Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche

Zwecke.

Nicht zulässig sind (§1 Abs. 6 BauNVO)::

- Vergnügungsstätten,

- Tankstellen.

In nachfolgend aufgeführten und in der Planzeichnung entsprechend festgesetzten Bereichen sind,

abweichend von den vorstehenden, für die urbanen Gebiete zugelassenen Nutzungen, Wohnnutzungen

nicht zulässig (§ 1 Abs. 7 BauNVO):

- im MU 1b und MU 8b in allen Geschossen,

- im MU 4b im EG und 1. OG,

- im MU 2b, MU 3b, MU 4c, MU 5b, MU 6b und MU 7b im EG.

Abgrenzung unterschiedlicher Art der baulichen Nutzung, hier

Abgrenzung der Bereiche mit Ausschluss der Wohnnutzung in

einzelnen Etagen

§ 1 Abs. 4  BauNVO

Wasserflächen (Kayenmühlengraben)

Für die nicht überbauten Grundstücksflächen in den Baugebieten MU 1-8 und MK 2 ist eine Anhebung der

Geländeoberfläche um bis zu 80 cm gegenüber den angrenzenden Verkehrsflächen zulässig. Bezugshöhe

ist für die Baugebiete MU 1a/b die westlich angrenzende Verkehrsfläche, für die Baugebiete MU 2a/b, MU

4a/b, MU 5a/b und MU 6a/b die Werftpromenade, für die Baugebiete MU 3a/b, MU 7a/b und MU 8a/b die

nördlich angrenzende Verkehrsfläche, für die Baugebiete MK 2a/b die östlich angrenzende Verkehrsfläche,

jeweils auf Höhe der Mitte des zur Anhebung vorgesehenen Bereichs.

3. BAUWEISE, BAULINIE, BAUGRENZE

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 BauNVO)

Das Überschreiten von festgesetzten Baulinien und Baugrenzen durch Balkone und Loggien ist in

nachfolgendem Umfang zulässig:

- im MU 1b am südlichen Baufenster durch Balkone und Loggien bis zu 1,7 m auf der Nordseite und im

MU 1a an allen Fassaden,

- im MU 2 an Außenfassaden durch Balkone und Loggien bis auf die zur Planstraße E und Werftstraße

orientierten Fassaden,

- gleiches gilt im MU 3 und MU 7 an den zum Innenhof hin orientierten Fassaden und der Ostfassade im

Bereich des nordöstlichen Baufensters, jedoch an den Fassaden an der Nordgrenze des Baugebiets nur

bis zu 1,0 m,

- gleiches gilt im MU 4 für an den zum Innenhof hin orientierten Fassaden und an der Westfassade im

Bereich des südwestlichen Baufensters, jedoch an den Fassaden an der Südgrenze des Baugebiets nur

bis zu 1,0 m,

- gleiches gilt im MU 5 an den zum Innenhof orientierten Fassaden, an den Fassaden an der Südgrenze

des Baugebiets nur bis zu 1,0 m,

- gleiches gilt im MU 6 für die zum Innenhof orientierten Fassaden zuzüglich der Nordwestfassade im

Bereich des nordwestlichen Baufensters, jedoch an den Fassaden an der Südgrenze des Baugebiets

nur bis 1,0 m,

- gleiches gilt im MU 8 für die zum Innenhof orientierten Fassaden, an den Fassaden an der nördlichen

Grenze des Baugebiets nur bis zu 1,0 m und

- im MK 2 ist eine Überschreitung für Balkone und Loggien nur an der Nordfassade des westlichen

Baufensters (MK 2a) und der Nordwestfassade im Bereich des östlichen Baufensters (MK 2b) zulässig.

Als Loggien gelten Balkone, an denen alle Außenwände vollverglast sind (Wintergärten).

Ebenerdige Terrassen dürfen die Baulinien und Baugrenzen um bis zu 5,0 m an den den

Erschließungsstraßen und Wegen abgewandten bzw. seitlichen Fassaden und bis zu 3,0 m auf den diesen

zugewandten Seiten, höchstens aber bis zur Baugebietsgrenze, überschreiten.

Zu den zum Innenhof orientierten Fassaden zählen sämtliche nicht den äußeren Blockrand bildende

Fassaden. Die vorstehenden Überschreitungen schließen das Erdgeschoss an den nicht zum Innenhof

orientierten Seiten aus und dürfen maximal 1/3 der jeweiligen Fassadenbreite umfassen. Bei

geschossweise horizontal versetzt angeordneten Balkonen und Loggien darf die Breite der Balkone und

Loggien jedes Geschosses in der Summe maximal 

1

3

 der Fassadenbereite betragen. Die maximale Breite

jedes einzelnen Vorsprungs darf 15 m nicht überschreiten, wobei mehrere aneinander gebaute Balkone

und Loggien als ein Vorsprung gelten.

An folgenden Fassaden ist das Zurückbleiben der Bebauung hinter der Baulinie bis zu 1,0 m und bis zu

50% der Fassadenlänge zulässig:

- im MU 1b, MU 3b, MU 7a, MU 8a und b und MK 2a an den zum Straßenraum orientierten Südfassaden.

An den übrigen Fassaden mit Baulinien ist ein Zurückbleiben der Bebauung hinter der Baulinie um bis zu

1,0 m und bis zu 20% der Fassadenlänge zulässig.

Vom Bauordnungsrecht abweichende Tiefe der Maße der Abstandsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB)

Für das Sonstige Sondergebiet (SO) mit Zweckbestimmung Parkhaus West ist die Unterschreitung der

nach Bauordnungsrecht erforderlichen Abstandsfläche für die südliche Fassade bis zu einer minimalen

Tiefe von 3,0 m zulässig. Für das Baugebiet MU 1b ist eine Unterschreitung der nach Bauordnungsrecht

erforderlichen Abstandsfläche für die nördliche Fassade bis zu einer minimalen Tiefe von 5,0 m zulässig.

Für die zwischen den überbaubaren Grundstücksflächen der Baugebiete MU 3a, MU 7a und MU 8a

Festgesetzen Lärmschutzwände sind keine Abstandsflächen nach Landesrecht einzuhalten.

MU 2b

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den

Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und

Abs. 6 BauGB

SATZUNG (TEIL B) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN  Fortsetzung

SATZUNG (TEIL B) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN Fortsetzung

Anpflanzung von Einzelbäumen

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a  BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 20  BauGB

Höhengleiche Kreuzung Straße / Straßenbahn:

IV - VIV - V

IV
Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung

und Abwasserbeseitigung

§ 9 Abs.1 Nr.14 BauGB

W

Sammelstelle für Wertstoffe

Fläche für Abfallbeseitigung

14,0 m - 34,0 m über NHN als Mindestmaß und

Höchstmaß

OK 14-34 m ü.

Vor Beginn der Fällarbeiten sind die Altbäume nochmals fachgutachterlich zu untersuchen. Wenn dabei

Fledermausquartiere oder langfristig genutzte Vogelbrutstätten (z.B. von Höhlenbrütern) aufgefunden

werden oder sich konkrete Anhaltspunkte für deren Existenz ergeben, ist die zuständige

Naturschutzbehörde zu informieren und deren Stellungnahme für das weitere Vorgehen maßgeblich. Dabei

sind entsprechende Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen (Ersatzverhältnis 1:2 bei potentiellen

Fledermausquartieren und Bruthöhlen, 1:3 bei tatsächlichen Fledermausquartieren und Bruthöhlen).

Zur Gewährleistung der Einhaltung der festgesetzten Rodungszeiträume sowie den fachgerechten Ablauf

der Rodung ist eine ökologische Baubegleitung durch ein qualifiziertes Fachbüro bzw. einen anerkannten

Fachgutachter abzusichern.

9.2 Beleuchtung: Für die Straßenbeleuchtung sind als Leuchtmittel LED-Leuchten mit einem geringen Blau-

und Weichlichtanteil zu verwenden.

9.3 Wasserbauliche Gestaltung des Kayenmühlengrabens (M1): Die Breite des Kayenmühlengrabens

muss im Bereich der öffentlichen Grünfläche (P4a-c) in allen Querschnitten mindestens eine Breite von

1,50 m aufweisen. Die Grabengestaltung ist so auszubilden, dass bei durchschnittlichem Wasserdargebot

(laut Hydrologischem Gutachten) eine durchschnittliche Wassertiefe von 10 cm nicht unterschritten wird.

9.4 Versiegelungsgrad der Gehwege: Gehwege innerhalb der öffentlichen Grünflächen mit Pflanzgebot P1

bis P3 sind grundsätzlich mit wasserdurchlässigen Belägen zu befestigen, der Abflussbeiwert darf maximal

0,8 betragen.

9.5 Bodenaustausch bzw. Auftrag unbelasteten Bodenmaterials: Bei der Herstellung sämtlicher Spiel- und

sonstiger unbefestigter Aufenthaltsflächen im Freien ist ein Bodenauftrag bzw. ein Bodenaustausch unter

Einbringung von unbelastetem Bodenmaterial in einer Mächtigkeit von mindestens 65 cm vorzunehmen.

10. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und Bindungen für die

Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie

von Gewässern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB); (Unter Berücksichtigung des Merkblattes -

Baumpflanzungen in der Hansestadt Rostock)

10.1 Die als P1 festgesetzte Fläche ist mit Landschaftrasen herzustellen, zu pflegen und dauerhaft zu

erhalten. In dieser Fläche sind 20 Bäume mit Arten der Pflanzliste 1 als Gruppe von maximal 3 Bäumen

oder Einzelbäume zu pflanzen. 10% der Gesamtfläche ist für die Anlage von Gehwegen zulässig.

10.2 Die mit P2 festgesetzten Flächen sind mit insgesamt 40 Bäumen, mit Arten der Pflanzliste 1, zu

bepflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 15% der Fläche sind mit Sträuchern zu bepflanzen.

Hierfür können Arten der Pflanzliste 5 verwendet werden. Der Pflanzabstand beträgt bei versetzten

Pflanzungen ca. 1,50 m, in Reihenpflanzungen 1,00 m. Die Sträucher sind, wie in der Pflanzliste 5

vorgegebenen Qualität zu verwenden. Die noch verbleibenden Freiflächen sind mit Landschaftsrasen

herzustellen. Für die Anlage von Gehwegen ist eine Inanspruchnahme von maximal 10% der Gesamtfläche

zulässig.

10.3 Der mit P3 festgesetzte Bereich ist zu mindestens 85% mit mindestens 4 standortgerechten Grasarten

herzustellen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bis zu 10% der Fläche können mit standortgerechten

Stauden bepflanzt werden. Die zu verwendenden Stauden und Gräser sind der Pflanzliste 6 und 7 zu

entnehmen und in mindestens der vorgegebenen Qualität anzupflanzen. Für die Anlage von Gehwegen ist

eine Inanspruchnahme von maximal 5% der Gesamtfläche zulässig.

10.4 Die öffentliche Grünfläche entlang des Kayenmühlengrabens, unterteilt in die Teilbereiche mit den

Pflanzgeboten P4a bis P4c, ist durch Anpflanzungen einzugrünen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

Im Bereich des Pflanzgebots P4a ist eine Versiegelung von 30 % der Gesamtfläche zulässig. Die restliche

Fläche (70%) ist durch Landschaftsrasen oder standortgerechte Gräser sowie standortgerechte

Staudenpflanzungen, mit einer Wuchshöhe nicht größer als  40 cm, herzustellen.

SATZUNG (TEIL B) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN Fortsetzung

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN  § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBauO M-V

Im Bereich des Pflanzgebots P4b ist eine Versiegelung bis zu 5 % der Gesamtfläche zulässig, die restliche

Fläche (95%) ist durch Landschaftsrasen oder standortgerechte Gräser sowie standortgerechte

Staudenplanzungen, mit einer Wuchshöhe nicht größer als 40 cm, herzustellen.

Im Bereich des Pflanzgebots P4c ist eine Versiegelung bis zu 5 % der Gesamtfläche zulässig. 95 % der

Fläche sind als standortgerechte, naturnahe Staudenfluren, mindestens in der in der Pflanzliste 8

vorgegebenen Qualität herzustellen. Es sind mindestens 3 heimische Stauden- und 3 heimische Grasarten

zu verwenden. Die Böschungsneigung ist in diesem Bereich mit einer Neigung von höchstens 1:3

auszubilden.

In der gesamten als Pflanzgebot P4a/b festgesetzten Fläche sollen mindestens 12 Bäume angepflanzt,

gepflegt und dauerhaft erhalten werden. Hierfür sind Baumarten der Pflanzliste 1 in mindestens der dort

vorgegebenen Qualität zu verwenden. Die Anpflanzungen sind als Einzelbäume oder als Gruppe von

maximal 3 Bäumen vorzunehmen.

10.5 Die Verkehrsgrünflächen (Pflanzgebot P5) sind mit Landschaftsrasen herzustellen, zu pflegen und zu

erhalten. Diese Pflanzungen dürfen eine Höhe von 40 cm nicht überschreiten. Es sind mindestens 8 Bäume

in diesem Bereich zu pflanzen; diese sind der Pflanzliste 2 zu entnehmen und in mindestens der dort

vorgegebenen Qualität zu verwenden.

10.6 Im Bereich der privaten Wohngrünflächen P6a-h ist jeweils eine Sandspielfläche mit

Spielgerätekombinationen für die Altersklasse 0 bis 6 Jahren altersgerecht herzustellen (mindestens eine

Nettospielfläche von 65 m² pro Innenhof). Die Anforderungen sind der Satzung der Hanse- und

Universitätsstadt Rostock über Beschaffenheit und Größe von Spielflächen für Kleinkinder bis 6 Jahren zu

entnehmen, der § 2 dieser Satzung wird mit Zustimmung des Amtes für Stadtgrün, Naturschutz und

Landschaftspflege für diesen B-Plan außer Kraft gesetzt.

Es sollen pro private Wohngrünfläche (P6a-h) mindestens 3 Bäume der Pflanzliste 3 in mindestens der dort

vorgeschriebenen Qualität gepflanzt, gepflegt und dauerhaft erhalten werden. Die Bäume sind als Gruppe

zu pflanzen. Die unversiegelten Freiflächen sind mit Landschaftsrasen herzustellen. Bei der Herstellung

des Spielplatzes sind die Vorgaben nach dem Merkblatt Technische Anforderungen für Spiel- und

Sportgeräte auf Spielanlagen sowie für Spielstationen der Hansestadt Rostock zu erfüllen.

10.7 Im Bereich der ehemaligen Heinkelwand (P7) ist auf deren ehemaliger Länge eine Pflanzung mit

insgesamt 23 Pyramideneichen vorzunehmen. Der Abstand der einzelnen Bäume untereinander hat dabei

ca. 3,40 m zu betragen. Zur Pflanzung sind viermal verpflanzte Hochstämme mit Drahtballierung aus extra

weitem Stand und einer Pflanzqualität von 18-20 cm zu wählen. Die Grünfläche, welche die

Pyramideneichen einfasst, ist mit Landschaftsrasen herzustellen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

10.8 Entlang der Werfstraße, der Lübecker Straße und der Planstraßen A-E sind Lindenarten als

Hochstämme zu pflanzen. Es sind insgesamt 99 Bäume zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

Es sind Arten der Pflanzliste 2 in mindestens der dort vorgegebenen Qualität zu verwenden. Dabei sind pro

Straße jeweils Bäume einer Art zu verwenden. Der Pflanzabstand zwischen den Bäumen entlang der

Werftstraße, der Lübecker Straße sowie der Planstraßen A-C und E muss zwischen 8 und 10 m betragen.

Entlang der Planstraße D in der nördlichen Baumreihe muss der Abstand zwischen 20 und 23 m betragen.

In Bereichen mit notwendigen Ein- und Ausfahrten, Grundstückzufahrten, Rettungsfenstern und an

Standorten, an denen die Einordnung von Straßenlaternen erfolgen soll, ist eine Verschiebung der

Baumstandorte um bis zu 7 m zulässig. Straßenbäume sind mit einem beidseitigen Anfahrschutz

(Baumbügel) zu sichern. Die unversiegelten Baumscheiben müssen eine Größe von mindestens 12 m²

aufweisen. Die unversiegelten Pflanzstreifen müssen eine Breite von mindestens 2,50 m aufweisen. Diese

sind mit Landschaftsrasen zu begrünen.

10.9 Die Flachdächer der Häuser im MU 1 bis 8, des MK 2 und des Gebäudes der KITA sind zu

mindestens 50% zu begrünen; die Begrünung ist zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die

Vegetationsschicht muss eine Mächtigkeit von mindestens 10 cm aufweisen. Die Bepflanzung soll durch

eine extensive Begrünung mit Sedum-Gras-Kräutermischungen hergestellt werden. Fenster, Be- und

Entlüftungsöffnungen und technische Aufbauten sind  auf die 50%-Quote nicht anzurechnen.

10.10 Die Außenwandflächen der Parkhäuser West und Ost  sind zu mindestens 30% der Fassadenfläche

mit standortgerechten, rankenden, schlingenden Pflanzen oder sonstigen Fassadenbegrünungen

herzustellen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Pro Pflanze ist geeigneter Boden bzw. geeignetes

Substrat in ausreichendem Umfang herzustellen. Die Pflanzscheibe hat hier mindestens 0,5 m², der

durchwurzelbare Raum mindestens 1 m³ zu betragen. Vorschläge zu geeigneten Pfanzenarten können der

Pflanzliste 4 entnommen werden. Die Pflanzungen sind in mindestens der dort vorgegebenen Qualität

vorzunehmen.

10.11 Mit Aus- und Einfahrten ist zu Baumstandorten ein Mindestabstand von 2,5 m einzuhalten. Zu

Versorgungsleitungen ist für die zu erhaltenden und zu pflanzenden Bäume ein Mindestabstand von 3 m

einzuhalten.

10.12 Die in der Planzeichnung mit einem Erhaltungsgebot festgesetzten Bäume sind dauerhaft zu erhalten

und bei Abgang an etwa gleicher Stelle artgleich zu ersetzen.

10.13 Für die unter 10.2, 10.4 und 10.7 festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen gelten die

Fertigstellungs- und Entwicklungspflegezeiten gemäß der Kostenerstattungssatzung der Hanse- und

Universitätsstadt Rostock, bekanntgemacht im städtischen Anzeiger am 30.12.2009.

10.14 Für die unter 10.7 und 10.8 festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen gelten die Fertigstellungs-

und Entwicklungspflegezeiten gem. Merkblatt Baumpflanzungen des Amtes für Stadtgrün (aktualisierte

Fassung von 2017)

10.15 Für die unter 10.1, 10.3 und 10.10 festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen, wie Anfplanzungen

von Sträuchern, Stauden, Bodendeckende Gehölzpflanzungen, gelten drei Jahre Entwicklungspflege gem.

den Hinweisblättern "Entwicklungspflege" des Amtes für Stadtgrün, für Rasen gilt ein Jahr

Entwicklungspflege.

10.16 Gemäß der DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbestände und Vegetationsflächen bei

Baumaßnahmen) sind Bäume im Baubereich zum Schutz gegen mechanische Schäden durch Geräte,

Fahrzeuge und sonstige Bauvorgänge durch einen Zaun nach 4.5 der DIN 18920 (zur Verhinderung von

Schäden sind Vegetationsflächen mit einem etwa 2,00 m hohen, ortsfesten Zaun zu umgeben, seitlicher

Zaunabstand mindestens 1,50 m) zu schützen. Der Zaun muss den gesamten Wurzelbereich umschließen,

sofern der Schutz nicht durch andere Maßnahmen sichergestellt ist.

11. Pflanzlisten

11.1 Pflanzenliste 1:

Bäume (Hochstamm, 3 mal verpflanzt, 16/18 cm Stammumfang mit Drahtballen

Quercus robur Stiel-Eiche

Quercus petraea Trauben-Eiche

Sorbus torminalis Elsbeerbaum

Acer campestre Feldahorn

Sorbus aria Echte Mehlbeere

Sorburs intermedia Schwedische Mehlbeere

Carpinus betulus Hainbuche

Ulmus Hybride ´Lobel´ Stadt-Ulme

Betula pendula Hänge-Birke

Tilia cordata Winter-Linde

Fagus sylvatica Rotbuche

Salix caprea Salweide

11.2 Pflanzliste 2:

Bäume (Hochstamm, 4 mal verpflanzt, aus extra weitem Stand,18/20 cm Stammumfang mit

Drahtballen

Tilia cordata Winter-Linde

Tilia tomentosa ´Brabant` Brabanter Silber-Linde

Tilia cordata ´Greenspire´ Amerikanische Stadt-Linde

11.3 Pflanzliste 3:

Bäume (Hochstamm, 3 mal verpflanzt, 16/18 cm Stammumfangmit Drahtballen

Pyrus calleryna Chinesische Birne

Prunus avium `Plena` Gefüllte Vogelkirsche

Ginkgo biloba Fächerblattbaum

Sorburs intermedia Schwedische Mehlbeere

       Sorbus aria ´Magnifica´ Mehlbeere

11.4 Pflanzliste 4:

Ranker und Schlinger (80 - 120 cm, 2 - 3-Liter-Container)

Aristolochia tomentosa Pfeifenwinde

Lonicera Geißblatt

Vitis coignetiae Japanischer Zierwein

Wisteria sinensis Chinesischer Blauregen

11.5 Pflanzliste 5:

Sträucher (mind. 1 x verpflanzte Sträucher, 5 Triebe, 125 - 150 cm)

Cornus mas  Kornelkirsche

Cornus sanguinea  Roter Hartriegel

Corylus avellana  Haselnuss

Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn

Prunus spinosa Schlehe

Ribes rubrum  Rote Johannisbeere

Sambucus nigra Schwarzer Holunder

11.6 Pflanzliste 6:

Gräser (9 - 11cm Topf)

Briza media Herz-Zittergras

Calamagrostis x acutiflora `Karl Foerster´ Garten-Reitgras

Miscanthus oligostachyus Kleines Chinaschilf

Pennisetum alopercuroides `Hameln´ Kleines Lampenputzgras

11.7 Pflanzliste 7:

Stauden (9 cm Topf)

Echinacea purpurea `Augustkönig´ Purpur Sonnenhut

Lavandula angustifolia `Dwarf Blue´ Lavendel

Nepeta x faassenii `Walkers Low´ Katzenminze

Salvia nemorosa `Mainacht´ Steppen Salbei

11.8 Pflanzliste 8:

Stauden und Gräser (9 cm Topf)

Lythrum salicaria Blut-Weiderich

       Molinia caerulea                                                           Moor-Pfeifengras

12. Zuordnungsfestsetzungen gemäß § 9  (1a) BauGB

12.1 Von den Kompensationsmaßnahmen im Geltungsbereich wird den Planstraßen A-E sowie der Werft-

und Lübecker Straße die Pflanzung von insgesamt 96 Hochstämmen zugeordnet.

12.2 Die Kompensationsmaßnahmen P2 und P4 a-c („öffentliche Grünanlage entlang des

Kayenmühlengrabens“) im Geltungsbereich zusammen mit 4215 m² wird den Eingriffen der

Biotopbeseitigung mit Totalverlust auf den Baugrundstücken (insgesamt 11.561m²) zugeordnet.

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Bürgerschaft vom 25.03.2015.    Die

ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im Amts- und

Mitteilungsblatt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock "Städtischer Anzeiger" am

29.04.2015 erfolgt.

1. Werbeanlagen  § 86 Abs. 1 Nr. 2 LBauO M-V

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung an einer Gebäudeseite zulässig, die einer öffentlich

nutzbaren Verkehrsfläche zugewandt ist. Werbeanlagen sind an den Gebäuden nur unterhalb der

Traufkante und bis zu einer Größe von 3,0 m², bei Auslegern bis zu 1,0 m² zulässig. Je Ladengeschäft sind

je eine parallel angebrachte Werbeanlage und ein Ausleger zulässig,  die Werbeanlage bzw. der Ausleger

sind dabei einer öffentlich nutzbaren Verkehrsfläche zugewandt anzubringen.

Die Gestaltung von Werbeanlagen und von Warenautomaten mit Tagesleucht- und Reflexfarbe sowie

Wechselschaltungen von Leuchtreklamen und Lauflichter sind unzulässig, ebenso Werbung mit

beweglicher Beleuchtung, insbesondere LED-Beleuchtung.

2. Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstattung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen

2.1 Im Bereich der privaten Wohngrünflächen P6a-h ist jeweils eine Sandspielfläche mit

Spielgerätekombinationen für die Altersklasse 0 bis 6 Jahren altersgerecht herzustellen. Die

Nettospielfläche hat dabei mindestens 65 m² zu betragen. Die Anforderungen sind der Satzung der Hanse-

und Universitätsstadt Rostock über Beschaffenheit und Größe von Spielflächen für Kleinkinder bis 6 Jahren

zu entnehmen. Der § 2 dieser Satzung wird mit Zustimmung des Amtes für Stadtgrün, Naturschutz und

Landschaftspflege für diesen B-Plan außer Kraft gesetzt.

Es sind pro private Wohngrünfläche (P6a-h) mindestens 3 Bäume der Pflanzliste 3 in mindestens der dort

vorgeschriebenen Qualität zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die Bäume sind als Gruppe

zu pflanzen. Die unversiegelten Freiflächen sind mit Landschaftsrasen herzustellen. Bei der Herstellung

des Spielplatzes sind die Vorgaben nach dem Merkblatt technische Anforderungen für Spiel- und

Sportgeräte auf Spielanlagen sowie für Spielstationen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu

erfüllen.

2.2 Der mit S2 gekennzeichnete Bereich im SO „Parkhaus Ost“ auf dem Dach des Parkhauses ist

für die Altersgruppe der 14 bis 19-jährigen bedarfsgerecht herzustellen. Die Nettospielfläche soll

dabei mindestens 500 bis maximal 800 m² betragen.

Bei der Herstellung der Spielplatzflächen sind die Vorgaben nach dem Merkblatt Technische

Anforderungen für Spiel- und Sportgeräte auf Spielanlagen sowie Spielstationen der Hanse- und

Universitätsstadt Rostock zu erfüllen.

3. Ausführung der Lärmschutzwände zwischen den Baugbieten MU 3 und MU 7 sowie zwischen MU

7 und MU 8

Die Lärmschutzwände entsprechend der in der Satzung (Teil B) textlichen Festsetzung Nr. 13.2 sind in

Form von bruchsicherem, blickdurchlässigem Glas oder einem vergleichbaren blickdurchlässigen Material

auszuführen.

Ordnungswidrig  nach § 84 Abs. 1 Nr. 1 LBauOM-V handelt, wer vorsätzlich öder fahrlässig

a) entgegen Nr. 1 Werbeanlagen nicht an der Stätte der Leistung oder an einer Fassadenseite errichtet,

die einer öffentlich zugänglichen Verkehrsfläche zugewandt ist, Werbeanlagen oberhalb der Traufkante

anbringt, die Größenvorgaben überschreitet, an Ladengeschäften mehr als je eine parallel angebrachte

Werbeanlage und einen Ausleger je öffentlich zugänglicher Verkehrsfläche anbringt, für die Gestaltung

Tagesleucht- und Reflexfarbe verwendet oder Wechselschaltungen von Leuchtreklame oder Lauflichter

installiert,

b) entgegen Nr. 2 Spielplätze nicht in der vorgeschriebenen Lage, Größe und Ausgestaltung errichtet,

c) entgegen Nr. 3 die Lärmschutzwände nicht in der vorgeschriebenen Materialität und Gestaltung ausführt.

Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße von bis zu 500.000 € geahndet werden.
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Umgrenzung des Plangebietes für das zukünftige

Planfeststellungsverfahren zur verkehrlichen

Neugestaltung im Bereich Lübecker Straße

§ 9 Abs.1 Nr. 4 und 11

BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25b  BauGB

§ 9 Abs. 3 Satz 2 BauGB

§ 9 Abs. 7 BauGB

§ 1 Abs. 7 BauNVO

Lärmegelbereiche Außenlärmpegel berechnet nach DIN

4109-2:2018-2, im Bereich des 6. OG aus dem

Schallgutachten 2/2019, siehe textliche Festsetzung 13.3

LPB V

Bei der Ermittlung der maßgeblichen Außenlärmpegel ist abweichend zur DIN 4101:1989-11 der

maßgebliche Außenlärmpegel für das Verkehrsgeräusch auf der Grundlage des

Verkehrslärmbeurteilungspegels Nacht mit einem Zuschlag von 13 dB(A) zu ermitteln.

13.4 Grundrissregelung: Grundrisse von Wohnungen sind so auszubilden, dass jede Wohneinheit über

mindestens eine lärmabgewandte Fassade verfügt. Lärmabgewandte, ruhige Fassaden bis einschließlich

5.OG sind in der Satzung (Teil A) Planzeichnung festgesetzt. Sofern nicht alle Wohn- und Schlafräume den

lärmabgewandten, ruhigen Fassaden zugeordnet werden können, sind  nachtgenutzte Räume wie Schlaf-

und Kinderzimmer zwingend im Bereich einer lärmabgewandten Fassade anzuordnen.

Hiervon ausgenommen sind Wohnungen, bei denen mindestens zwei Außenwände nicht zu einer

lärmabgewandten Seite ausgerichtet sind. Aufenthaltsräume von Einraumwohnungen sind wie

Schlafzimmer zu behandeln.

In Wohnungen, bei denen mindestens zwei Außenwände nicht zu einer lärmabgewandten Seite

ausgerichtet sind, müssen mindestens ein Schlaf- oder Kinderzimmer (bei Wohnungen bis zu zwei Schlaf-

oder Kinderzimmern) bzw. mindestens die Hälfte der Schlaf- oder Kinderzimmer (bei Wohnungen mit mehr

als zwei Schlaf- oder Kinderzimmern) zu einer lärmabgewandten Seite ausgerichtet sein.

Schlaf- oder Kinderzimmer mit Fenstern ausschließlich an lärmzugewandten Fassaden sind mit aktiven

schallgedämmten Lüftungseinrichtungen auszustatten.

Von den vorstehenden Forderungen kann ausnahmsweise abgewichen werden, wenn im

Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass sich diese Fassaden unter Berücksichtigung der

geplanten Bebauung innerhalb der Lärmpegelbereiche I und II befinden.

Bei der Ermittlung der maßgeblichen Außenlärmpegel ist abweichend zur DIN 4109:1989-11 der

maßgebliche Außenlärmpegel für das Verkehrsgeräusch auf der Grundlage des

Verkehrsbeurteilungspegels Nacht mit einem Zuschlag von 13 dB(A) zu ermitteln. Der Nachweis muss im

Baugenehmigungsverfahren auf der Grundlage der Berechnungsvorschriften "Richtlinie für den Lärmschutz

an Straßen- RLS-90" und "Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall 03)", geführt

werden.

An in der Satzung (Teil A) der Planzeichnung entsprechend festgesetzten Fassaden sind vor den Fenstern

der Wohnräume bauliche Schallschutzmaßnahmen in Form von verglasten Vorbauten (z.B. verglaste

Loggien, Wintergärten) oder vergleichbare Maßnahmen vorzusehen.

13.5 Schutz der Außenwohnbereiche: Zum Schutz vor Verkehrslärm sind mit Gebäuden baulich

verbundene Außenwohnbereiche (z.B. Loggien, Balkone, Terrassen) von Wohnungen im Bereich der in der

Satzung (Teil A) Planzeichnung festgesetzten Fassaden, die nicht mindestens einen baulich verbundenen

Außenwohnbereich zu einer ruhigen Seite haben, nur als verglaste Vorbauten, verglaste Loggien oder

Wintergärten zulässig. Als ruhige Seiten gelten Fassaden im Lärmpegelbereich I, II oder III. Als laute Seiten

gelten Fassaden ab Lärmpegelbereich IV.

Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen Außenwohnbereichen innerhalb der

Lärmpegelbereiche IV und V ist mindestens ein baulich verbundener Außenwohnbereich als verglaster

Vorbau oder Loggia zu errichten.

Ausnahmsweise kann auf diese Schutzmaßnahme verzichtet werden, wenn

- im Baugenehmigungsverfahren ein geringerer Außenlärmpegel nachgewiesen wird, als im

Bebauungsplan angenommen wurde oder,

- sichergestellt ist, dass in 1,6 m Höhe über der Bodenfläche des Außenwohnbereiches im Tagzeitraum (6

bis 22 Uhr) ein Beurteilungslärmpegel von 64 dB(A) nicht überschritten wird.

Der Nachweis muss im Baugenehmigungsverfahren auf der Grundlage der Berechnungsvorschrift

"Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen- RLS-90" und "Berechnung der Beurteilungspegels für

Schienenwege (Schall 03)", geführt werden.

13.6 Der Spielplatz für die Altersgruppe 14 bis 19 Jahre ist im nördlichen Bereich des Baugebietes SO

"Parkhaus Ost", in mindestens 17,00 m Entfernung vom Baugebiet MU 5 auf der Dachfläche

unterzubringen. Dabei ist die Spielfläche auf der Süd- und Ostseite auf einer Höhe von mindestens 3,00 m

mit einer Lärmschutzwand einzufassen. Die Schalldämmung der Lärmschutzwand hat Rw >= 25 dB zu

betragen.

13.7 Die in der Planzeichnung gekennzeichneten Lärmpegelbereiche gelten für das unbebaute Plangebiet.

Wird durch ergänzende Schalluntersuchungen für konkrete Planvorhaben nachgewiesen, dass sich der

maßgebliche Außenlärmpegel z.B. infolge der Abschirmung durch vorgelagerte Baukörper vermindert, so

kann von den Festsetzungen in den Punkten 13.3 und 13.5 abgewichen werden.

Lärmabgewandte Fassaden, siehe textliche Festsetzung

13.4

Fassadenabschnitte für die betreffend des Fassadenschallschutzes

vor Wohnräumen sowie für baulich verbundene Außenwohnbereiche

Regelungsbedarf im Sinne des Immissionschutzes besteht, siehe

textliche Festsetzung 13.4 und 13.5

N. Bodenschutz

Bei den Erd- und Bodenarbeiten ist der kulturfähige Oberboden gesondert abzutragen, separat

fachgerecht in Miete zu lagern und nach der Herstellung des Planums unverzüglich auf die geplanten

Vegetationsflächen wieder aufzubrigen. Dabei sind die einschlägigen Bestimmungen des

Bodenschutzes, insbesondere die DIN 18915 zu berücksichtigen.

O. Bodendenkmale:

Werden bei Bautätigkeiten Bodendenkmale entdeckt, sind die Arbeiten zu unterbrechen und die

zuständige Behörde zu informieren.

P. Lage im grenznahen Raum

Das Plangebiet befindet sich im grenznahen Raum (S. 14 Abs. 1 ZollVG i. V. m. § 1 Anlage 1C der

Verordnung über die Ausdehnung des grenznahen Raumes und die der Grenzaufsicht unterworfenen

Gebiete (GrenzAV)). Insoweit wird vom zuständigen Hauptzollamt Stralsund auf das Betretungsrecht

im grenznahen Raum gemäß § 14 Abs. 2 ZollVG, welches auch während etwaiger Bauphasen

gewährleistet werden muss, hingewiesen.

Darüber hinaus kann das Hauptzollamt verlangen, dass Grundstückseigentümer und -besitzer einen

Grenzpfad freilassen und an Einfriedungen Durchlässe oder Übergänge einrichten. Das Hauptzollamt

kann solche Einrichtungen auch selbst errichten.

Q. Belange der Bundeswehr

Der Abschnitt der Lübecker Straße im Plangebiet ist Bestandteil des Militärstraßengrundnetzes der

Bundesrepublik Deutschland (MSGN). Bei einem geplanten Ausbau/Umbau dieser Straße sind die

Forderungen der Richtlinien für Infrastrukturforderungen an Straßen (RIST) und der Richtlinien für die

Anlage und den Bau von Straßen für militärische Schwerfahrzeuge (RABS) einzuhalten.

V. Einsicht in DIN Vorschriften: Die in den vorstehenden textlichen Festsetzungen der Satzung (Teil

B) und in den durchführungsrelevanten Hinweisen genannten DIN-Vorschriften können im Amt für

Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft zu den Sprechzeiten eingesehen werden.
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